
  

 

 

LANDRATSAMT REUTLINGEN 
Den 02.11.2017 

KT-Drucksache Nr. IX-0457 

 für den Sozial-, Schul- und Kultur-
ausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 

 
 
Haushalt 2018; 
Zuschuss an den Kulturschock Zelle e. V. auf Förderung des Festivals zum  
50-jährigen Jubiläum 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Verein Kulturschock Zelle e. V. erhält für das Festival zum 50-jährigen Jubiläum 

einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 3.000,00 EUR. 
 
2. Die Mittel werden über die Änderungsliste zum Haushalt 2018 bei Teilhaushalt 3, Pro-

duktgruppe 28.10, sonstige Kulturpflege, mit Sperrvermerk eingestellt. Über die Aufhe-
bung des Sperrvermerks entscheidet der Sozial-, Schul- und Kulturausschuss. 

 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 

 
Gesamtaufwand/ 
Gesamtinvestition: 23.000,00 EUR 

Anteil Landkreis: 3.000,00 EUR 

Teilhaushalt: 3 
Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege 

Im Haushaltsplanentwurf 2018 
veranschlagte Haushaltsmittel: 
Über die Änderungsliste für  
das Jahr 2018 einzustellen:     

 
0,00 EUR 

 
3.000,00 EUR 

 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
I. Kurzfassung 

 
Der Verein Kulturschock Zelle e. V. hat im November 2016 für den Haushalt 2018 eine För-
derung in Höhe von 3.000,00 EUR für das Festival zum 50-jährigen Jubiläum beantragt.  
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 

 
1. Der Verein Kulturschock Zelle e. V. hat mit Schreiben vom 01.11.2016 den als Anlage 

beigefügten Antrag auf einen Zuschuss für das Festival zum 50-jährigen Jubiläum im 
Jahr 2018 gestellt.  

 
2. Eine Förderung ist nach den Richtlinien des Landkreises bei für jedermann zugänglichen 

Veranstaltungen aus besonderem Anlass als Freiwilligkeitsleistung möglich. Diese Vo-
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raussetzung ist beim Festival des Jugend- und Kulturzentrums Kulturschock Zelle e. V. 
erfüllt. Der Zuschuss soll als einmalige Förderung in den Haushalt 2018 eingestellt wer-
den. 

 
3. Neben dem Antrag an den Landkreis Reutlingen wurde bei der Stadt Reutlingen eine 

Förderung in Höhe von 15.000,00 EUR beantragt. Im Doppelhaushalt 2017/2018 der 
Stadt Reutlingen ist für das Haushaltsjahr 2018 eine Förderung in Höhe von 
10.000,00 EUR, wie bereits zum 40-jährigen Jubiläum, mit Sperrvermerk vorgesehen.  

 
4. Die Verwaltung schlägt einen Zuschuss in Höhe von 3.000,00 EUR wie beantragt vor. 

Der Zuschuss liegt damit anteilig in einem Bereich wie bei bereits gewährten Zuschüs-
sen für Veranstaltungen aus besonderem Anlass. Der Zuschuss soll mit einem Sperr-
vermerk in den Haushalt aufgenommen werden, um über das Ergebnis der aktuellen 
Gespräche zwischen dem Kreisjugendamt und der Stadt Reutlingen mit der Zelle berich-
ten und beraten zu können. Die Beratung über die Aufhebung des Sperrvermerks soll im 
Sozial-, Schul- und Kulturausschuss in der ersten Sitzungsrunde im Jahr 2018 erfolgen. 


	OStatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Sachverhalt

